Allgemeine Bedingungen flr die
Rechtsschutzversicherung (ARB 2000/1)

der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG

1. Was ist Rechtsschutz?

Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung?

FUr welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz?
Welche Rechtsangelegenheiten umfaBt der Rechtsschutz nicht?
Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung?
Welche Kosten Ubernimmt der Rechtsschutzversicherer?

Wo gilt die Rechtsschutzversicherung?
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2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertrags-
verhaltnis zwischen Rechtsschutzversicherer und
Versicherten?

Wann beginnt der Versicherungsschutz? 8§

FUr welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?

Was ist bei der Zahlung des Versicherungsbeitrages zu beachten? § 9

Unter welchen Voraussetzungen kann eine
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Beitragsfreistellung erfolgen? § 9a
Welche Entwicklungen kénnen zu einer Anpassung des
Versicherungsbeitrages fuhren? § 10
Wie wirkt sich eine Veranderung der persénlichen oder sachlichen
Verhdltnisse des Versicherten auf den Versicherungsbeitrag aus? § 11
Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfallt? § 12
In welchen Fallen kann der Vertrag vorzeitig gekindigt werden? § 13
Wann verjahren die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag? § 14
Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? § 15
Was ist bei Anzeigen und Erklarungen gegentber dem

Versicherer zu beachten? § 16

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?
Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines

Rechtsschutzfalles? § 17
In welchen Féllen kann ein Schiedsgutachter entscheiden, ob die
Ablehnung des Rechtsschutzes berechtigt ist? § 18
Innerhalb welcher Frist kann der Rechtsschutzanspruch vor Gericht
geltend gemacht werden? § 19
Welches Gericht ist fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag

zustandig, und welches Recht ist anzuwenden? § 20

4. In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten?

Verkehrs-Rechtsschutz §21 (1
Fahrzeug-Rechtsschutz § 21 (3)
Mehrfahrzeug-Rechtsschutz §21a
Fahrer-Rechtsschutz § 22
Privat-Rechtsschutz fur Selbstandige § 23
Firmen-Rechtsschutz §24 (M a
Vereins-Rechtsschutz §24(Mb
Rechtsschutz fur das Kraftfahrzeuggewerbe und

Fahrschulen §24a
Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen § 25
Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen, Mobil § 26
Landwirtschafts- Rechtsschutz § 27
Kompakt-Rechtsschutz fur Selbsténdige § 28
Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz § 29

Standardklauseln

1. Inhalt der Versicherung

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer sorgt dafur, daB der Versicherungsnehmer seine rechtli-
chen Interessen wahrnehmen kann und tragt die fur die Interessenwahr-
nehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfaBt der Versicherungs-
schutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Geltendmachung von Schadenersatzanspruchen, soweit diese
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines
dinglichen Rechtes an Grundstlicken, Gebduden oder Gebaudeteilen
beruhen;
b)  Arbeits-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhaltnissen
sowie aus offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen hinsichtlich
dienst- und versorgungsrechtlicher Anspruche;
¢)  Wohnungs- und Grundstucks-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-
haltnissen, sonstigen Nutzungsverhaltnissen und dinglichen Rechten,
die Grundstucke, Gebdaude oder Gebaudeteile zum Gegenstand haben;
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen
Schuldverhaltnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder ¢) enthalten ist;
e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungs-
gerichten;
f)  Sozialgerichts-Rechtsschutz
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialge-
richten;
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen
Angelegenheiten vor Verwaltungsbehdrden und vor Verwaltungsge-
richten;
h)  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
fur die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;
i) Straf-Rechtsschutz
fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskraftig festge-
stellt, daB der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsatzlich be-
gangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu er-
statten, die dieser fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines
vorsatzlichen Verhaltens getragen hat;

bb)eines sonstigen Vergehens, dessen vorsatzliche wie auch fahrldssi-
ge Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein
fahrlassiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungs-
nehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsatzlich
begangen zu haben, besteht ruckwirkend Versicherungsschutz,
wenn nicht rechtskraftig festgestellt wird, daB er vorsatzlich ge-
handelt hat.
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versiche-
rungsschutz; ebensowenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur
vorsatzlich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Be-
trug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an;
J) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht
fur Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsan-
waltes in familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese
nicht mit einer anderen gebuhrenpflichtigen Tatigkeit des Rechtsan-
waltes zusammenhangen (§ 20 BRAGO).
) Rechtsschutz in Ehesachen
erganzend zu k) fur die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen des Versicherungsnehmers und seines ehelichen Lebenspartners
aus familienrechtlichen Angelegenheiten wegen Getrenntlebens,
Scheidung oder Scheidungsfolgesachen vor deutschen Familienge-
richten bis zu der im Versicherungsschein gesondert ausgewiesenen
Versicherungssumme abzuglich der fur diese Leistungsart gesondert
vereinbarten Selbstbeteiligung.
Rechtsschutz in Unterhaltssachen
erganzend zu k) fur die auBergerichtliche und gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus familienrechtlichen Streitigkeiten we-
gen gesetzlicher Unterhaltspflichten, Uber die im Falle einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung ein deutsches Familiengericht zu entschei-
den hat, bis zu der im Versicherungsschein gesondert ausgewiesenen
Versicherungssumme abzuglich der fur diese Leistungsart gesondert
vereinbarten Selbstbeteiligung;
n) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten
1) fOr den AnschluB des Versicherten an eine vor einem deutschen
Strafgericht erhobene &ffentliche Klage als Nebenklédger, wenn
die versicherte Person im privaten Bereich durch eine rechtswidri-
ge Tat nach den
a) §§174, 174 a, 174 b, 174 ¢, 176, 176 a, 176 b, 177, 178, 179,
180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch (StGB) — Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung - verletzt ist;
b) §§ 221, 223, 224, 225, 226, 229, 340 StGB - Straftaten gegen die
kérperliche Unversehrtheit — verletzt ist. Ist die versicherte Per-
son durch eine rechtswidrige Tat nach den §§ 223, 224, 229
oder 340 StGB verletzt, besteht Rechtsschutz nur dann, wenn
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die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen aus besonderen
Grunden, namentlich wegen der schweren Folgen der Tat (z. B.
einer schwerwiegenden Gesundheitsbeschadigung) geboten
erscheint;

C) §§ 234, 234 a, 235, 239 Absadtze 3 und 4, 239 a), 239 b) StGB -
Straftaten gegen die persdnliche Freiheit - verletzt ist;

d) §§ 211 (Mord) oder 212 (Totschlag) StGB betroffen ist.

2) Der Rechtsschutz umfaBt ferner auch die Tatigkeit eines Rechtsan-
waltes als Verletztenbeistand fUr die versicherte Person, wenn
diese durch eine rechtswidrige Tat nach Absatz 1 verletzt ist.

3) Vom Rechtsschutz erfaBt wird weiter die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen des Versicherten in nicht vermdgensrechtlichen
Angelegenheiten im Rahmen des sogenannten Tater-Opfer-Aus-
gleiches.

4) Ist die nebenklageberechtigte versicherte Person durch eine Straf-
tat nach Absatz 1) verletzt und hat sie dauerhafte Kérperschaden
erlitten, erhélt sie abweichend von f) Rechtsschutz auch fur die
auBergerichtliche Geltendmachung von Ansprichen nach dem So-
zialgesetzbuch (SGB) und dem Opferentschadigungsgesetz (OEG)
(Versorgungs-Rechtsschutz).

5) Der Rechtsschutz umfaBt nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen als EigentUmer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer
und Fahrer von Motorfahrzeugen sowie Anhangern.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht flr die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursachlichem Zusammenhang mit
a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik,

Aussperrung oder Erdbeben;

Nuklear- und genetischen Schaden, soweit diese nicht auf eine

medizinische Behandlung zurlckzufthren sind;

¢) Bergbauschdden an Grundstucken und Gebauden;

d) aa) dem Erwerb oder der VerduBerung eines zu Bauzwecken be-

stimmten Grundstuckes,

bb)der Planung oder Errichtung eines Gebaudes oder Gebdudetei-
les, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh-
mers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu
nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Verédnderung eines
Grundstuckes, Gebaudes oder Gebéudeteiles, das sich im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das
dieser zu erwerben beabsichtigt,

dd)der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorha-
ben;

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzanspriichen, es sei denn, daB diese

auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

¢) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsver-
haltnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

d) in ursachlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-,
Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen
Rechten aus geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht;

f) in ursachlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettvertragen so-
wie Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschaften;

g) aus dem Bereich des Familien- und Erbrechtes, soweit nicht Bera-
tungs-Rechtsschutz gemaR § 2 k), Rechtsschutz in Ehesachen ge-
maB § 2 1) oder Rechtsschutz in Unterhaltssachen gemaB § 2 m)
besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer
oder das fur diesen tatige Schadenabwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundsttcken, Gebauden
oder Gebdudeteilen sowie wegen ErschlieBungs- und sonstigen
Anliegerabgaben, es sei denn, daB es sich um laufend erhobene
Gebuhren fur die Grundsttcksversorgung handelt;
in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtsho-
fen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen von Bediensteten internationaler oder supranationaler Organi-
sationen aus Arbeitsverhaltnissen oder 6ffentlich-rechtlichen
Dienstverhaltnissen handelt;

¢) in ursachlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren,
das Uber das Vermodgen des Versicherungsnehmers erdffnet wur-
de oder eréffnet werden soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines

Halt- oder ParkverstoBes;

mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversiche-

rungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen unterein-

ander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsneh-

mer; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen gemai § 2 I);

b) nichtehelicher Lebenspartner untereinander in ursachlichem Zu-
sammenhang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch
nach deren Beendigung;

c) aus Anspruchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer Ubertragen wor-
den oder Ubergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprlchen anderer Personen oder aus einer Haftung
far Verbindlichkeiten anderer Personen;

b
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(5) soweit in den Fallen des § 2 a) bis h) und m) ein ursachlicher Zusam-
menhang mit einer vom Versicherungsnehmer vorséatzlich begangenen
Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein her-
aus, ist der Versicherungsnehmer zur Ruckzahlung der Leistungen ver-
pflichtet, die der Versicherer fur ihn erbracht hat.

§ 4 Voraussetzung flir den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemaB § 2 a) von dem ersten Er-
eignis an, durch das der Schaden verursacht wurde oder verur-
sacht worden sein soll;

b) im Beratungs-Rechtsschutz fur Familien- und Erbrecht gemaR
§ 2 k) sowie im Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 1) von dem Er-
eignis an, das die Anderung der Rechtslage des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat;

©) in allen anderen Féllen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versiche-
rungsnehmer oder ein anderer einen VerstoB gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben
soll.

Die Voraussetzungen nach a) bis ¢) mussen nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes gemaB § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein.
Fur die Leistungsarten nach § 2 b) und c¢) besteht Versicherungsschutz je-
doch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (War-
tezeit). FUr den Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 ) betragt die Warte-
zeit 3 Jahre, fur den Rechtsschutz in Unterhaltssachen nach § 2 m) 1 Jahr.
(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall Uber einen Zeitraum, ist dessen Be-
ginn maBgeblich. Sind fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen meh-
rere Rechtsschutzfélle ursachlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch
jeder Rechtsschutzfall auBer Betracht bleibt, der langer als ein Jahr vor
Beginn des Versicherungsschutzes fur den betroffenen Gegenstand der
Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall Uber ei-
nen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklarung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den VerstoB nach
Absatz 1 ¢) ausgeldst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals spater als drei Jahre nach
Beendigung des Versicherungsschutzes fur den betroffenen Ge-
genstand der Versicherung geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) besteht kein Rechts-
schutz, wenn die tatsachlichen oder behaupteten Voraussetzungen fur die
der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung
vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn ein-
getreten sind oder eingetreten sein sollen.

§ 5 Leistungsumfang
(1) Der Versicherer tragt
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergutung eines
flr den Versicherungsnehmer tatigen Rechtsanwaltes bis zur Hohe
der gesetzlichen Vergltung eines am Ort des zustandigen Gerich-
tes ansdssigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer
mehr als 100 km Luftlinie vom zustandigen Gericht entfernt und
erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, tragt der
Versicherer bei den Leistungsarten gemas § 2 a) bis @), D und m)
weitere Kosten fUr einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungs-
nehmers ansassigen Rechtsanwalt bis zur Hohe einer gesetzlichen
Gebuhr fUr einen zusatzlichen Rechtsanwalt, der lediglich den Ver-
kehr mit dem ProzeBbevollmachtigten fuhrt, oder stattdessen in
gleicher Hohe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des flr den
Versicherungsnehmer tatigen Rechtsanwaltes;
bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergutung ei-
nes fUr den Versicherungsnehmer tatigen am Ort des zustandigen
Gerichtes ansassigen auslandischen oder eines im Inland zugelasse-
nen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall tragt der Versicherer die Ver-
gUtung bis zur Hohe der gesetzlichen Vergutung, die entstanden
ware, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansassig
ist, zustandig ware. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100
km Luftlinie vom zusténdigen Gericht entfernt und ist ein auslandi-
scher Rechtsanwalt fur den Versicherungsnehmer tatig, tragt der
Versicherer weitere Kosten fur einen im Landgerichtsbezirk des
Versicherungsnehmers ansassigen Rechtsanwalt bis zur Hohe der
gesetzlichen Vergutung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den
Verkehr mit dem ausldndischen Rechtsanwalt fuhrt;
die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschadigung fur Zeugen
und Sachverstandige, die vom Gericht herangezogen werden so-
wie die Kosten des Gerichtsvollziehers;
die Gebuhren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur
Hohe der Gebuhren, die im Falle der Anrufung eines zustandigen
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;
die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehorden einschlieBlich
der Entschadigung fur Zeugen und Sachverstandige, die von der
Verwaltungsbehorde herangezogen werden sowie die Kosten der
Vollstreckung im Verwaltungswege;
f) die Ubliche Vergutung
aa) eines offentlich bestellten technischen Sachverstéandigen oder
einer rechtsfahigen technischen Sachverstandigenorganisation
in Fallen der
- Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren;
- Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und
Reparaturvertragen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie
Anhangern;

b
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bb)eines im Ausland ansassigen Sachverstandigen in Féllen der Gel-
tendmachung von Ersatzansprichen wegen der im Ausland
eingetretenen Beschddigung eines Motorfahrzeuges zu Landes
sowie Anhangers;

die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zum Gericht,

wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben

und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Rei-
sekosten zu einem inlandischen Gericht werden jedoch nur Uber-
nommen, wenn Uber die Voraussetzungen in Satz 1 hinaus der

Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom Gerichtsort

entfernt wohnt. Die Kosten werden bis zur Hohe der flr Geschafts-

reisen von deutschen Rechtsanwalten geltenden Satze Ubernom-
men;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inter-
essen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu
deren Erstattung verpflichtet ist.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Ubernahme der vom Versiche-
rer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, daB er zu
deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits er-
fullt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Wahrung aufgewandte Ko-
sten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet,
an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer tragt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht Uber-
nommen hat;

b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverstandlichen Erledi-
gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhaltnis des vom
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Er-
gebnis entsprechen, es sei denn, daB eine hiervon abweichende
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je
Rechtsschutzfall;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvoll-
streckungsmaBnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, die spa-
ter als fUnf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels einge-
leitet werden;

f) Kosten fur Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft
einer Geldstrafe oder -buBe unter 250 Euro;

g) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet ware, wenn
der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht besttinde;

h) Kosten, die im Rahmen von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen in
bezug auf gewerblich genutzte Grundstiicke, Gebdaude oder Ge-
baudeteile fir eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung und
Entsorgung von Schadstoffen und Abféllen entstehen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall héchstens die verein-

barte Versicherungssumme. Zahlungen fur den Versicherungsnehmer und

mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch fur Zahlungen aufgrund meh-
rerer Rechtsschutzfélle, die zeitlich und ursachlich zusammenhangen.

Q

2. Versicherungsverhaltnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 9 B. Absatz 1 Satz 2 zahit. Eine ver-
einbarte Wartezeit bleibt unberuthrt.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages

(1) Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

(2) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spate-
stens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kindigung zugegangen ist.

(3) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne daB es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

(4) Bei einer Vertragsdauer von mehr als funf Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des funften Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres
gekundigt werden; die Kindigung muB dem Vertragspartner spatestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

§ 9 Beitrag

A. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der

Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu ent-

richten hat.

B. Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/erster oder einmali-
ger Beitrag

(1) Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird — wenn nichts anderes vereinbart ist

(5) Der Versicherer sorgt
a) fur die Ubersetzung der fur die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und tragt die dabei anfallenden Kosten;
fur die Zahlung eines zinslosen Darlehns bis zu der vereinbarten
Hohe fur eine Kaution, die gestellt werden muB, um den Versiche-
rungsnehmer einstweilen von StrafverfolgungsmaBnahmen zu
verschonen;
¢) fur die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn der
Versicherungsnehmer, sein mitversicherter Lebenspartner oder die
mitversicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht
werden, und tragt auch die hierflr anfallenden Kosten; ferner be-
nachrichtigt er in diesen Fallen von den Versicherten benannte
Personen und bei Bedarf diplomatische Vertretungen;
auf Wunsch des Versicherungsnehmers fur die Aufbewahrung von
Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Dokumente, um
im Notfall schnell Ersatz beschaffen zu kénnen. Voraussetzung ist,
daB der Versicherungsnehmer die Kopien rechtzeitig, d.h. mindes-
tens 14 Tage vor der Reise an den Versicherer sendet.
Verliert der Versicherungsnehmer, sein mitversicherter Lebenspart-
ner oder die mitversicherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein
fur die Reise bendtigtes privates Dokument, benennt der Versiche-
rer bei Bedarf diplomatische Vertretungen und Ubernimmt die
dort anfallenden Gebuhren fur die Erstellung von Ersatzdokumen-
ten.
Reise ist jede mehrtagige Abwesenheit vom standigen Wohnsitz bis
zu einer Hochstdauer von fortlaufend sechs Wochen.
(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entspre-
chend
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-
tungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) fur Notare;
b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) fur Angehorige der
steuerberatenden Berufe;
¢) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland fur dort an-
sassige rechts- und sachkundige Bevollméachtigte.

c

o

§ 6 Ortlicher Geltungsbereich

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen
Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behorde in die-
sem Bereich gesetzlich zustdndig ist oder zustandig wére, wenn ein ge-
richtliches oder behordliches Verfahren eingeleitet werden wurde.

(2) FUr die Wahrnehmung rechtlicher Interessen auBerhalb des Geltungs-
bereiches nach Absatz 1 tragt der Versicherer bei Rechtsschutzfallen, die
dort wahrend eines langstens sechs Wochen dauernden Aufenthaltes ein-
treten, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Hochstbetrag von
30.000 Euro. Insoweit besteht kein Rechtsschutz fur die Interessenwahr-
nehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der VerduBerung von
dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grund-
stlicken, Gebdauden oder Gebdudeteilen.

- sofort nach AbschluB des Vertrages fallig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn sie unverzuglich nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zah-
lungsaufforderung erfolgt sowie gegebenenfalls nach Ablauf der im Versi-
cherungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

(2) Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem spdteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

(3) RUcktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurlcktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rucktritt, wenn der Versicherer den er-
sten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluB des Vertrages gerichtlich geltend macht.

In diesem Fall kann der Versicherer eine angemessene Geschaftsgebuhr
von bis zu 30 % des Jahresbeitrages, héchstens 50 Euro verlangen.

C. Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/Folgebeitrag

(1) Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-
natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fallig. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) Verzug

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahit, geréat der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, daB er die verspatete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.
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(3) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz
2 Satz 2 darauf hingewiesen wurde.

(4) Kundigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag mit sofortiger
Wirkung kundigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer geklndigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Ver-
trag fort. FUr Versicherungsfalle, die zwischen dem Zugang der Kiindigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte
der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Ver-
sicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzlglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten,
daB der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versi-
cherer berechtigt, kiinftig Zahlung auBerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen.

E. Teilzahlung und Folgen verspateter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-
stehenden Raten sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer fur die Zu-
kunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§9 a Beitragsfreistellung

(1) Sofern besonders vereinbart, Gbernimmt der Versicherer bei Arbeitslo-
sigkeit (§ 117 Sozialgesetzbuch Ill) oder Erwerbsminderung (§ 43 Sozialge-
setzbuch VI des Versicherungsnehmers die Beitragszahlung fur diesen
Vertrag (Beitragsfreistellung).

Stirbt der Versicherungsnehmer, gilt die Beitragsfreistellung entsprechend
fur die Person, die den Versicherungsvertrag vereinbarungsgemas mit
dem Versicherer fortfuhrt.

Die erstmalige Beitragsfreistellung setzt voraus, daB der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Befreiungsgrundes mindestens zwei Jahre unun-
terbrochen

a) in einem ungekundigten und nicht befristeten Arbeitsverhaltnis

nach deutschem Recht stand und
b) ein Arbeitsentgelt bezog, das Uber dem einer geringflgigen Be-
schaftigung (§ 8 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV) lag.
Die Beitragsfreistellung wird ldngstens fur die Dauer von 5 Jahren gewahrt.
Tritt wahrend einer Beitragsfreistellung ein weiterer der in Satz 1 und 2
genannten Félle ein, wird der bereits verstrichene Zeitraum der Beitrags-
freistellung auf die H6chstdauer von 5 Jahren angerechnet.
(2) Der Anspruch auf Beitragsfreistellung ist unverziglich geltend zu ma-
chen. Dem Versicherer ist Auskunft Uber alle zu ihrer Feststellung erfor-
derlichen Umstande zu erteilen und das Vorliegen ihrer Voraussetzung
gemaB Ziffer 1 durch Vorlage einer amtlichen Bescheinigung nachzuwei-
sen.
(3) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, héchstens jedoch alle
3 Monate, Auskunft Uber das weitere Vorliegen der Voraussetzung fur die
Beitragsfreistellung zu geben und geeignete Nachweise vorzulegen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht unverzuglich nach, endet die Bei-
tragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft,
wenn die AuskUnfte und Nachweise nachgereicht werden. Die Satze 1 bis 3
gelten nicht im Todesfall oder solange eine andere Voraussetzung fur die
Beitragsfreistellung auf Grund eines bereits erbrachten Nachweises er-
kennbar noch vorliegt.
(4) Der Anspruch auf Beitragsfreistellung verjahrt in zwei Jahren. Die Ver-
jahrung beginnt am SchluB des Kalenderjahres, in dem die Nachweise und
AuskUnfte nach Ziffer 3 hatten erteilt werden kdnnen. Der Zeitraum vom
Geltendmachen des Anspruchs bis zur Entscheidung des Versicherers tber
die Beitragsfreistellung wird in die Verjahrungsfrist nicht eingerechnet.
(5) Eine Beitragsfreistellung nach ziffer 1 erfolgt nicht,
a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund einer gesetzlichen Un-
terhaltspflicht, verpflichtet ist, den Versicherungsbeitrag zu zahlen
oder es ware, wenn diese Zusatzvereinbarung nicht bestinde;
wenn eine der Voraussetzungen nach Ziffer 1, Satz 1 und 2
aa) vor Versicherungsbeginn eingetreten ist oder
bb)innerhalb von 6 Monaten nach Versicherungsbeginn eintritt,
ausgenommen durch einen innerhalb dieses Zeitraumes einge-
tretenen Unfall,

cc) in ursachlichem Zusammenhang mit militérischen Konflikten,
inneren Unruhen, Streiks oder Nuklearschaden (ausgenommen
durch eine medizinische Behandlung) steht oder

dd)in ursachlichem Zusammenhang mit einer vorsatzlichen Straf-
tat des Versicherungsnehmers steht oder von ihm vorsatzlich
verursacht wurde.

(6) Die Vereinbarung endet, wenn der Versicherungsnehmer keiner Tatig-

c

keit mehr nachgeht, die die Voraussetzungen gemag Ziffer 1, Satz 3,
Buchstabe a) oder b) erfullt. Ein etwaiger Anspruch auf Beitragsminderung
entsteht, wenn der Wegfall der Voraussetzungen innerhalb eines Monates
ab dem Wegfall angezeigt wird, dartber hinaus ab dem Eingang der Anzei-
ge.

(7) Diese Zusatzvereinbarung kann beiderseits mit einer Frist von 3 Mona-
ten zum Ablauf jedes Versicherungsjahres gekundigt werden. Sie endet,
ohne daB es einer Kundigung bedarf, mit Vollendung des 60. Lebensjahres
des Versicherungsnehmers oder mit seinem Tode, wenn die in Ziffer 1,
Satz 2 genannte Person das 60. Lebensjahr zum Todeszeitpunkt vollendet
hat.

(8) Soweit Mitversicherte dem Versicherungsnehmer gleichgestellt sind,
gilt dies nicht fur diese Zusatzvereinbarung.

§ 10 Beitragsanpassung

(1) Ein unabhéangiger Treuhdander ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jah-
res, um welchen Vomhundertsatz sich fur die Rechtsschutzversicherung
das Produkt von Schadenhaufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen einer gentgend groBen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betrei-
benden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhéht oder vermindert
hat. Als Schadenhaufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in die-
sem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfélle, geteilt durch die Anzahl der im
Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen
eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die fur alle in diesem
Jahr erledigten Rechtsschutzfdlle insgesamt geleistet wurden, geteilt
durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfélle. Verdanderungen der Schaden-
haufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Lei-
stungsverbesserungen herrthren, werden bei den Feststellungen des
Treuhanders nur bei denjenigen Vertragen berlcksichtigt, in denen sie in
beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind.
(2) Die Ermittlung des Treuhénders erfolgt fur Versicherungsvertrage

- gemaB den §§ 21, 21a und 22,

— gemas den §§ 23, 24, 24a, 25 und 29,

- gemadB den §§ 26 und 27,

- geman § 28
nebst den zusatzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils
unterschieden nach Vertrdgen mit und ohne Selbstbeteiligung.
(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhanders einen Vomhundertsatz
unter 5, unterbleibt eine Beitragsanderung. Der Vomhundertsatz ist je-
doch in den folgenden Jahren mitzubertcksichtigen.
Ergeben die Ermittlungen des Treuhdnders einen héheren Vomhundert-
satz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nachstniedrige
durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden.
Im Falle einer Erhéhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Ver-
minderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den abgerundeten
Vomhundertsatz zu verandern. Der erhdhte Beitrag darf den zum Zeit-
punkt der Erhéhung geltenden Tarifbeitrag nicht Ubersteigen.
(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen
Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten
drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung maoglich war, geringer er-
héht, als er vom Treuhander fur diese Jahre festgestellt wurde, so darf der
Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe
gemaB Absatz 2 nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen
ermittelten Vomhundertsatz erhéhen. Diese Erhéhung darf diejenige nicht
Ubersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt.
(5) Die Beitragsanpassung gilt fur alle Folgejahresbeitrage, die ab 1. Okto-
ber des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhdnders erfolgten, fallig
werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsbeginn fur den Gegenstand der Versicherung noch
nicht ein Jahr abgelaufen ist.
(6) Erhoht sich der Beitrag, ohne daB sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes andert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
mit sofortiger Wirkung, frihestens jedoch zu dem Zeitpunkt kindigen, in
dem die Beitragserhéhung wirksam werden sollte. Eine Erhéhung der Ver-
sicherungsteuer begrundet kein Kundigungsrecht.

§ 11 Anderung der fiir die Beitragsberechnung
wesentlichen Umstéande

(1) Tritt nach VertragsabschluB ein Umstand ein, der nach dem Tarif des
Versicherers einen héheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann
der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an fur die hierdurch ent-
standene héhere Gefahr den héheren Beitrag verlangen. Wird die héhere
Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen héheren Beitrag
nicht Ubernommen, kann der Versicherer innerhalb eines Monates nach
Kenntnis den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat kindi-
gen.

(2) Tritt nach VertragsabschluB ein Umstand ein, der nach dem Tarif des
Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den ge-
ringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Um-
stand dem Versicherer spater als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird
der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Mona-
tes nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforder-
lichen Angaben zu machen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum
Fristablauf diese Angaben nicht oder unrichtig, ist der Versicherer berech-
tigt, fUr einen nach Eintritt der héheren Gefahr eingetretenen Rechts-
schutzfall die Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es dem Verhéltnis
des vereinbarten Beitrages zu dem Beitrag entspricht, der bei richtigen
und vollstandigen Angaben hatte gezahlt werden mussen. UnterlaBt der
Versicherungsnehmer jedoch die erforderliche Meldung eines zusatzlichen
Gegenstandes der Versicherung, ist der Versicherungsschutz fur diesen
Gegenstand ausgeschlossen. In den Féllen der Satze 2 und 3 bleibt der
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Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, daB die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf
seinem Verschulden beruht.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhalt, daB das versi-
cherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In
diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hatte erheben kénnen, wenn
die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt
worden ware.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der
Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Grinden ein
Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem
Todestag nachstféllige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in
dem am Todestag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der
den Beitrag gezahlt hat oder fur den gezahlt wurde, wird anstelle des Ver-
storbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach
dem Todestag die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab
dem Todestag verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein be-
zeichnete, selbstgenutzte Wohnung oder das selbstgenutzte Einfamilien-
haus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt Uber. Versichert
sind Rechtsschutzfélle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung ste-
hen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt ein-
treten. Das gleiche gilt fur Rechtsschutzfalle, die sich auf das neue Objekt
beziehen und vor dessen geplantem oder tatséchlichem Bezug eintreten.
(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er fur seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatigkeit selbst nutzt,
findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach
dem Tarif des Versicherers weder nach der GréBe, noch nach Miet- oder
Pachthohe einen héheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt.

§ 13 Kundigung nach Rechtsschutzfall

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung
verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kin-
digen.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht fir mindestens zwei in-
nerhalb von zwdIf Monaten eingetretene Rechtsschutzfalle, sind der Versi-
cherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungs-
pflicht fur den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt,
den Vertrag vorzeitig zu kindigen.

(3) Die Kundigung muB dem Vertragspartner spatestens einen Monat
nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes geméB Absatz 1 oder
Anerkennung der Leistungspflicht gemaB Absatz 2 zugegangen sein.
Kindigt der Versicherungsnenmer, wird seine Kiindigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam.

Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, daB die Kindigung zu
einem spdteren Zeitpunkt, spadtestens jedoch zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kundigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4) Wird der Vertrag gekundigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3. Rechtsschutzfall

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen flr den Versicherungs-
nehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er den zu
beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwalte auswah-
len, deren Vergutung der Versicherer nach § 5 Absatz 1a) und b) tragt. Der
Versicherer wahlt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und
dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes
notwendig erscheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst
beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungs-
nehmers beauftragt. FUr die Tatigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versiche-
rer nicht verantwortlich.

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend,
hat er den Versicherer vollstandig und wahrheitsgemaB Uber samtliche
Umstande des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel an-
zugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verflgung zu stellen.

(4) Der Versicherer bestatigt den Umfang des fur den Rechtsschutzfall
bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer
MaBnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestadtigt und entstehen
durch solche MaBnahmen Kosten, tragt der Versicherer nur die Kosten, die
er bei einer Rechtsschutzbestatigung vor Einleitung dieser MaBnahmen zu
tragen hatte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-
anwalt vollstandig und wahrheitsgemaB Uber die Sachlage zu un-
terrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die méglichen Aus-

§ 14 Verjahrung

(1) Die Anspruche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in zwei Jah-
ren.

Die Frist beginnt mit dem SchluB des Jahres, in dem die Leistung verlangt
werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, zéhlt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang
der schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der Fristberechnung
nicht mit.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht fir den Versicherungsnehmer und im
jeweils bestimmten Umfang fUr die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Personen. AuBerdem besteht Versicherungs-
schutz fur Schadenersatzanspriche, die naturlichen Personen aufgrund
Verletzung oder Tétung des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) FUr mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer be-
treffenden Bestimmungen sinngemaB. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehe-
licher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

(3) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n) Absatz 1) getétet
worden, besteht Rechtsschutz ausschlieBlich fur dessen Ehegatten oder
eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und Geschwister fur
die rechtliche Interessenwahrnehmung eines Rechtsanwaltes als Nebenkla-
gervertreter, wenn diese Person insoweit als Nebenklager vor einem deut-
schen Strafgericht zugelassen werden kann.

§ 16 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendanderung

(1) Alle fur den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind
schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als zustan-
dig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, gentgt fur eine Willenserklarung, die dem
Versicherungsnehmer gegendber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Die Erklarung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die An-
schriftenanderung bei regelmagiger Beférderung dem Versicherungsneh-
mer zugegangen sein wurde.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fur seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

kunfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;
dem Versicherer auf Verlangen Auskunft Uber den Stand der Ange-
legenheit zu geben;
¢) soweit seine Interessen nicht unbillig beeintrachtigt werden;
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die
Zustimmung des Versicherers einzuholen;
bb)vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen
Verfahrens abzuwarten, das tatsachliche oder rechtliche Be-
deutung fur den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;
cc) alles zu vermeiden, was eine unnoétige Erhéhung der Kosten
oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite
verursachen kénnte.
(6) Wird eine der in den Absatzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei
denn, er hat die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrldssig ver-
letzt.
Bei grob fahrlassiger Verletzung behalt der Versicherungsnehmer insoweit
seinen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder EinfluB auf die Fest-
stellung des Rechtsschutzfalles noch auf die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
Bei vorsatzlicher Verletzung behalt der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die
Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeintrachtigen, oder wenn den
Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.
(7) Anspruche auf Rechtsschutzleistungen kénnen nur mit schriftlichem
Einverstandnis des Versicherers abgetreten werden.
(8) Anspruche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung
von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung
auf diesen Uber. Die fur die Geltendmachung der Anspriche notwendigen

g
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Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhandigen
und bei dessen MaBnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwir-
ken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Ver-
sicherer zurtckzuzahlen.

§ 18 Schiedsgutachten bei Ablehnung des Rechtsschutzes
durch den Versicherer
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berucksichtigung
der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem
groben MiBverhaltnis zum angestrebten Erfolg steht oder

b) weil in den Fallen des § 2 a) bis g) und m) die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat,

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzuglich unter Angabe der Grinde
schriftlich mitzuteilen.

(2) Mit der Mitteilung Uber die Rechtsschutzablehnung ist der Versiche-
rungsnehmer darauf hinzuweisen, daB er, soweit er der Auffassung des
Versicherers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz auf-
rechterhélt, innerhalb eines Monates die Einleitung eines Schiedsgutach-
terverfahrens vom Versicherer verlangen kann. Mit diesem Hinweis ist der
Versicherungsnehmer aufzufordern, alle nach seiner Auffassung fur die
Durchfthrung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen
und Unterlagen innerhalb der Monatsfrist dem Versicherer zuzusenden.
AuBerdem ist er Uber die Kostenfolgen des Schiedsgutachterverfahrens
gemaB Absatz 5 und Uber die voraussichtliche Hohe dieser Kosten zu un-
terrichten.

(3) Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchfuhrung eines Schieds-
gutachterverfahrens, hat der Versicherer dieses Verfahren innerhalb eines
Monates einzuleiten und den Versicherungsnehmer hiertiber zu unterrich-
ten. Sind zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungs-
nehmers Fristen zu wahren und entstehen hierdurch Kosten, ist der Versi-
cherer verpflichtet, diese Kosten in dem zur Fristwahrung notwendigen
Umfang bis zum AbschluB des Schiedsgutachterverfahrens unabhangig
von dessen Ausgang zu tragen. Leitet der Versicherer das Schiedsgutach-
terverfahren nicht fristgemaB ein, gilt seine Leistungspflicht in dem Um-
fang, in dem der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch gel-
tend gemacht hat, als festgestellt.

(4) Schiedsgutachter ist ein seit mindestens funf Jahren zur Rechtsan-
waltschaft zugelassener Rechtsanwalt, der von dem Prasidenten der fur
den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zustédndigen Rechtsanwaltskam-
mer benannt wird. Dem Schiedsgutachter sind vom Versicherer alle ihm
vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen, die fur die Durchfiihrung des
Schiedsgutachtens wesentlich sind, zur Verfligung zu stellen. Er entschei-
det im schriftlichen Verfahren; seine Entscheidung ist fur den Versicherer
bindend.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in seiner
Eigenschaft als Eigentimer oder Halter jedes bei VertragsabschluB oder
wahrend der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes
von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortbergehenden Ge-
brauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhangers. Der Ver-
sicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als
berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge ge-
maB Absatz 1 beschrankt werden. Als gleichartig gelten jeweils Kraftrader,
Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge,
Omnibusse sowie Anhanger.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, daB der Versiche-
rungsschutz fur ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichnete
Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhanger
(Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer
zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz).

(4) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d,
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (82e),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (8§29,
Straf-Rechtsschutz (821

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2]).

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen
werden.
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fallen
der Absatze 1 und 2 auch fur Vertrage, mit denen der Erwerb von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhangern zum nicht nur vortbergehenden
Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen werden.
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht fur den Versicherungsnehmer auch bei der
Teilnahme am &ffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehort noch auf ihn zu-

(5) Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens tragt der Versicherer,
wenn der Schiedsgutachter feststellt, daB die Leistungsverweigerung des
Versicherers ganz oder teilweise unberechtigt war. War die Leistungsver-
weigerung nach dem Schiedsspruch berechtigt, tragt der Versicherungs-
nehmer seine Kosten und die des Schiedsgutachters. Die dem Versicherer
durch das Schiedsgutachterverfahren entstehenden Kosten tragt dieser in
jedem Falle selbst.

§ 19 Klagefrist

(1) Der Versicherungsnehmer hat keinen Anspruch auf Versicherungs-
schutz, wenn er diesen Anspruch nicht innerhalb von sechs Monaten ge-
richtlich geltend macht.

(2) Die Frist beginnt, nachdem die Ablehnung des Versicherers oder die
Entscheidung des Schiedsgutachters dem Versicherungsnehmer schriftlich
unter Angabe der mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen mitge-
teilt wurde.

§ 20 Zustandiges Gericht. Anzuwendendes Recht

(1) FUr Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach dem Sitz des Versicherers
oder seiner fur den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung. Hat
ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt,
ist auch das Gericht des Ortes zustandig, an dem der Versicherungsagent
zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche Niederlas-
sung oder - bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung - seinen Wohn-
sitz hatte.

(2) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer kénnen bei
dem fur den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zustandigen Gericht er-
hoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Anspruche auch bei dem fur
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustdndigen Gericht
geltend machen.

(3) FuUr diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

gelassen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen ist,

b) Fahrgast,

¢) FuBganger und

d) Radfahrer.
(8) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur fur diejenigen
versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der
Nichtberechtigung zum FUhren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der
Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten.
(9) Ist in den Féllen der Absdtze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten
kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und nicht
mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen,
kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes auf Herabset-
zung des Beitrages gemaB § 11 Absatz 2 die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug verduBert oder fallt es
auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz fir das Fahrzeug,
das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug).
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen
Fallen auf den Vertrag, der dem tatsachlichen oder beabsichtigten Erwerb
des Folgefahrzeuges zugrunde liegt.
Die VerauBerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist dem Versi-
cherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu
bezeichnen. UnterlaBt der Versicherungsnehmer die Anzeige oder die Be-
zeichnung des Folgefahrzeuges, besteht Versicherungsschutz nur, wenn
die Unterlassung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers
beruht. Wird das Folgefahrzeug bereits vor VerduBerung des versicherten
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner VerduBerung, langstens
jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne
zusatzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb
eines Monates vor oder innerhalb eines Monates nach der VerduBerung
des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, daB es sich um ein Folgefahr-
zeug handelt.
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§ 21 a Mehrfahrzeug-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer und sei-
nen ehelichen oder im Versicherungsschein genannten nichtehelichen Le-
benspartner in ihrer Eigenschaft als Eigentimer oder Halter jedes bei Ver-
tragsabschluB oder wahrend der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder
auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder als
Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum voruberge-
henden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhan-
gers, wenn weder der Versicherungsnehmer noch sein mitversicherter Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige
Tatigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro - bezogen
auf das letzte Kalenderjahr — austben. Kein Versicherungsschutz besteht
unabhangig von der Umsatzhohe fur die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstandigen Tétig-
keiten.
(2) Mitversichert sind

a) die minderjahrigen und die unverheirateten volljahrigen Kinder,
letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstma-
lig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hier-
fur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;
alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei VertragsabschluB oder wéhrend der
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen
oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
henen oder von diesen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vor-
Ubergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande
sowie Anhangers.
(3) Der Versicherungsschutz umfaBt

=

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (8§29,
Straf-Rechtsschutz (8210

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2]).

(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch fur Ver-
trage, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhan-
gern zum nicht nur voribergehenden Eigengebrauch bezweckt wird,
auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den versicherten Personenkreis zu-
gelassen oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen werden.
(5) Es besteht kein Rechtsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen als Eigentumer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines
Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.
(6) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht fur den Versicherungsnehmer, seinen mitversi-
cherten Lebenspartner und die mitversicherten Kinder auch bei der Teil-
nahme am offentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, daB weder ihnen gehoért noch auf sie zu-

gelassen oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzei-

chen versehen ist,
b) Fahrgast,

¢) FuBganger und

d) Radfahrer.
(7) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur fur diejenigen
versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der
Nichtberechtigung zum Fuhren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der
Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten.
(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versi-
cherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner und die mitversi-
cherten Kinder zugelassen und nicht mehr auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer die
Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.
Zeigt der Versicherungsnehmer den Wegfall der Fahrzeuge innerhalb von
zwei Monaten nach Ablauf des Sechsmonatsfrist an, endet der Versiche-
rungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige spater
beim Versicherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der An-
zeige.
(9) Haben der Versicherungsnehmer und/oder sein mitversicherte Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige
Tatigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro aufgenom-
men oder Ubersteigt der aus einer der vorgenannten Tatigkeiten im letz-
ten Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 Euro, wan-
delt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstande in ei-
nen solchen nach § 21 (1), (4), (6) bis (9) - fur die auf den Versicherungs-
nehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen Fahrzeuge — um. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendi-
gung des Versicherungsschutzes verlangen. Verlangt er dies spater als
zwei Monate nach Eintritt der fur die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes ursachlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz erst mit
Eingang der entsprechenden Erklarung des Versicherungsnehmers.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht fur die im Versicherungsschein genann-
te Person bei der Teilnahme am 6ffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft
als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft so-
wie Anhéngers (Fahrzeug), das weder ihr gehért noch auf sie zugelassen
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist.
Der Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am &ffentlichen

Verkehr als Fahrgast, FuBganger und Radfahrer.

(2) Unternehmen kénnen den Versicherungsschutz nach Absatz 1 fur alle
Kraftfahrer in Austbung ihrer beruflichen Tatigkeit fur das Unternehmen
vereinbaren. Diese Vereinbarung kénnen auch Betriebe des Kraftfahrzeug-
handels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen fur alle Betriebsan-
gehdrigen treffen.

(3) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§209),
Straf-Rechtsschutz (8210

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2]

(4) Wird in den Fallen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf die
im Versicherungsschein genannte Person zugelassen oder auf ihren Na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der Ver-
sicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absatze 3, 4, 7, 8 und 10 um.
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Er-
werb dieses Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen.

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht kein Rechtsschutz.

(6) Hat in den Fallen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein genannte
Person langer als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr, endet der Versi-
cherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrer-
laubnis spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmo-
natsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonats-
frist. Geht die Anzeige spater beim Versicherer ein, endet der Versiche-
rungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

§ 23 Privat-Rechtsschutz flir Selbstandige

(1) Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer und sei-
nen ehelichen oder im Versicherungsschein genannten nichtehelichen Le-
benspartner, wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstandige Tatigkeit austben,

a) fur den privaten Bereich,

b) fur den beruflichen Bereich in Ausibung einer nichtselbstandigen

Tatigkeit.

(2) Mitversichert sind die minderjahrigen und die unverheirateten, volljéh-
rigen Kinder, letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und hier-
fur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.
(3) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Arbeits-Rechtsschutz (82h),
Wohnungs- und Grundsticks-Rechtsschutz (§20),
fur den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft
als Eigentimer, Mieter oder Nutzungsberechtigter ei-
ner im Versicherungsschein bezeichneten selbstbe-
wohnten Wohneinheit. Einer Wohneinheit zuzurech-
nende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind
eingeschlossen.
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)),
Straf-Rechtsschutz (821
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (82]),
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k.

(4) Der Versicherungsschutz umfaBt nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als EigentUmer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und
Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhangers.
(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig selbstandig tatig
oder wird von diesen keine der vorgenannten Tatigkeiten mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 10.000 Euro — bezogen auf das letzte Kalender-
jahr ausgelbt, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser
Umstande in einen solchen nach § 25 um.
(6) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz
um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert wird:
a) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fur Rent-
ner und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Altersver-
sorgung sowie des Beihilferechtes,
b) Wohnungs- und Grundstucks-Rechtsschutz (§ 2 ¢) und/oder
¢) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d).
(7) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz um eine
oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:
a) Rechtsschutz in Ehesachen (§ 2 1),
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m) und/oder
¢) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n).

§ 24 Firmen-Rechtsschutz. Vereins-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht
a) fur die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstédndige Tatigkeit des Versicherungs-
nehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer be-
schaftigten Personen in Ausibung ihrer beruflichen Tatigkeit fir
den Versicherungsnehmer;
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b) fUr Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mit-
glieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tétig sind, die ihnen
gemaB der Satzung obliegen.

(2) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Arbeits-Rechtsschutz (§2b),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (82h)),
Straf-Rechtsschutz (8210,
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2]).

(3) Der Versicherungsschutz umfaBt nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als Eigentimer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und
Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhéngers.

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz
auch fur Rechtsschutzfalle gewahrt, die innerhalb eines Jahres nach der
Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang
mit der im Versicherungsschein genannten selbstandigen Tatigkeit des
Versicherungsnehmers stehen.

§24 a Rechtsschutz fir das Kraftfahrzeuggewerbe und
Fahrschulen

(1) Ist der Versicherungsnehmer Inhaber eines Betriebes des Kraftfahr-
zeughandels oder —-handwerks, einer Tankstelle oder Fahrschule, wird ihm
Versicherungsschutz fur die im Versicherungsschein bezeichnete selbstan-
dige Tatigkeit gewahrt sowie — auch im privaten Bereich - in seiner Eigen-
schaft als EigentlUmer, Halter, Insasse oder Fahrer von Motorfahrzeugen zu
Lande sowie Anhangern.

(2) Mitversichert sind

a) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei VertragsabschluB oder wéahrend der
Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder
auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen oder von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum voruber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhangers;

b) die vom Versicherungsnehmer beschéaftigten Personen in Aus-
Ubung ihrer beruflichen Tatigkeit fur den Versicherungsnehmer;
ihnen wird ferner Versicherungsschutz gewahrt in ihrer Eigen-
schaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der nicht
auf den Versicherungsnehmer zugelassenen bzw. nicht auf seinen
Namen mit Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeu-
ge zu Lande sowie Anhdnger, die sich bei Eintritt des Rechtsschutz-
falles in Obhut des Versicherungsnehmers befinden oder in dessen
Betrieb vorubergehend benutzt werden.

(3) Der Versicherungsschutz umfaBt

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a),
Arbeits-Rechtsschutz (§2b),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),
im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Versiche-
rungsnehmers als Eigentimer und Halter von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhangern, jeweils mit
schwarzen Kennzeichen,
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (8§29,
Straf-Rechtsschutz (8210,
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (82]).

(4) Es besteht kein Rechtsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen
a) aus Versicherungsvertragen,
b) als Eigentlmer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines
Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.
(5) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht fur den Versicherungsnehmer auch bei der
Teilnahme am offentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, daB weder ihm gehort noch auf ihn zu-
gelassen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen ist,
b) Fahrgast,
¢) FuBganger und
d) Radfahrer.
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur fur diejenigen
versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der
Nichtberechtigung zum Fuhren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der
Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten.
(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz
auch fur Rechtsschutzfalle gewahrt, die innerhalb eines Jahres nach der
Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang
mit der im Versicherungsschein genannten selbsténdigen Tatigkeit des
Versicherungsnehmers stehen.

§ 25 Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen
(1) Versicherungsschutz besteht fur den privaten und den beruflichen

Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen oder im Versiche-
rungsschein genannten nichtehelichen Lebenspartners, wenn diese keine
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro - bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr - austiben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhangig von der
Umsatzhdhe fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbstéandigen Tatigkeiten.
(2) Mitversichert sind die minderjahrigen und die unverheirateten, volljah-
rigen Kinder, letztere jedoch langstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben und hier-
fur ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.
(3) Der Versicherungsschutz umfaBt:
Schadenersatz-Rechtsschutz
Arbeits-Rechtsschutz ,
Wohnungs- und Grundstucks-Rechtsschutz (§20),
fur den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft
als Eigentimer, Mieter oder Nutzungsberechtigter ei-
ner im Versicherungsschein bezeichneten selbstbe-
wohnten Wohneinheit. Einer Wohneinheit zuzurech-
nende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind
eingeschlossen.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)),
Straf-Rechtsschutz (8210,
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2])),
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§2k

(4) Der Versicherungsschutz umfaBt nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als EigentUimer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und
Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhangers.
(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalen-
derjahr aufgenommen oder Ubersteigt deren aus einer solchen Tatigkeit
im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von
10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Um-
stande in einen solchen nach § 23 um.
(6) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz um eine
oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert wird:
a) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fur Rent-
ner und Pensionare aus dem Bereich der betrieblichen Altersver-
sorgung sowie des Beihilferechtes,
b) Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz (§ 2 ¢) und/oder
¢) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d).
(7) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz um eine
oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:
a) Rechtsschutz in Ehesachen (§ 2 1),
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m) und/oder
¢) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n).

§ 26 Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen, Mobil

(1) Versicherungsschutz besteht fur den privaten und beruflichen Bereich
des Versicherungsnehmers und seines ehelichen oder im Versicherungs-
schein genannten nichtehelichen Lebenspartners, wenn diese keine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro - bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr — austben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhangig von der
Umsatzhohe fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbstandigen Tatigkeiten.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjahrigen Kinder,

b) die unverheirateten, volljghrigen Kinder, jedoch langstens bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tatigkeit austben und hierfur ein leistungsbezogenes Ent-
gelt erhalten,

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei VertragsabschluB oder wahrend der
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen,
amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als
Selbstfahrer-vVermietfahrzeug zum vorubergehenden Gebrauch
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft
sowie Anhangers.

(3) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz

Arbeits-Rechtsschutz

Wohnungs- und Grundstucks-Rechtsschutz
fur den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft
als Eigentumer, Mieter oder Nutzungsberechtigter ei-
ner im Versicherungsschein bezeichneten selbstbe-
wohnten Wohneinheit. Einer Wohneinheit zuzurech-
nende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind
eingeschlossen.

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

Sozialgerichts-Rechtsschutz

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

(§2a),
(82 D),
(8§20,
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Straf-Rechtsschutz (§21),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2]),
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§2Kk.

(4) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz
1) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten reduziert
wird:
a) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen fur
Rentner und Pensiondre aus dem Bereich der betrieblichen Al-
tersversorgung sowie des Beihilferechtes,
b) Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz (§ 2 ¢) und/oder
¢) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
privatrechtlichen Schuldverhaltnissen und dinglichen Rechten,
die Motorfahrzeuge und Anhanger zum Gegenstand haben;
2) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert
wird:
a) Rechtsschutz in Ehesachen (§ 2 1),
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m) und/oder
©) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n).
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen, nicht amtlich registriert oder
nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechts-
schutz nur fur diejenigen versicherten Personen, die von dem Fehlen der
Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Fuhren des Fahrzeuges
oder von dem Fehlen der Zulassung, der amtlichen Registrierung oder des
Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.
(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstandige Tatig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalen-
derjahr aufgenommen oder Ubersteigt deren aus einer der vorgenannten
selbstandigen Téatigkeiten im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz
den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab
dem Eintritt dieser Umstdnde in einen solchen nach § 21 Absatze 1 und 4
bis 9 - fur die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuge
zu Lande sowie Anhdnger — und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendi-
gung des Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er diese
spater als zwei Monate nach Eintritt der fur die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes ursachlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz
nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklarung des Versiche-
rungsnehmers.
(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft und kein Anhanger mehr auf den Versicherungs-
nehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minderjahrigen
Kinder zugelassen, amtlich registriert oder auf deren Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer ver-
langen, daB der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umge-
wandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die
gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer, des-
sen mitversicherter Lebenspartner und die minderjéhrigen Kinder zusatz-
lich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die fur die Umwandlung des
Versicherungsschutzes ursachlichen Tatsachen dem Versicherer spater als
zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des
Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

§ 27 Landwirtschafts-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht fur den beruflichen Bereich des Versi-

cherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeichneten

land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie flr den privaten Bereich
und die Austubung nichtselbstandiger Tatigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) der eheliche oder der im Versicherungsschein genannte nichteheli-
che Lebenspartner des Versicherungsnehmers,

b) die minderjahrigen Kinder,

c) die unverheirateten, volljghrigen Kinder, jedoch ldngstens bis zu

dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-

rufliche Tatigkeit austben und hierfur ein leistungsbezogenes Ent-
gelt erhalten,

alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-

rechtigte Insassen jedes bei VertragsabschluB oder wéhrend der

Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen

oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-

sehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum voribergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhangers,

e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers tatigen und dort wohnhaften Mitinhaber und Hof-
erben sowie deren eheliche oder im Versicherungsschein genann-
ten nichteheliche Lebenspartner und die Kinder dieser Personen im
gleichen Umfang wie die eigenen Kinder des Versicherungsneh-
mers und seines mitversicherten Lebenspartners,

f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versiche-

rungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie deren eheliche oder

im Versicherungsschein genannten nichteheliche Lebenspartner

und die Kinder dieser Personen im gleichen Umfang wie die eige-

nen Kinder des Versicherungsnehmers und seines mitversicherten

Lebenspartners,

die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschaftigten Per-

sonen in Ausubung ihrer Tatigkeit fur den Betrieb.
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(3) Der Versicherungsschutz umfagt:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a)
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b,
Wohnungs- und Grundstlcks-Rechtsschutz (§20),

far land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstuk-

ke, Gebdude oder Gebdudeteile
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§209),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§2h)),
Straf-Rechtsschutz (§210)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2))
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k.

(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Kraftrader
oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge handelt, besteht
kein Rechtsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigen-
tUmer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen.
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur fur diejenigen
versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der
Nichtberechtigung zum FUhren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der
Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten.
(6) Es kann vereinbart werden, daB der Versicherungsschutz um eine
oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird:

a) Rechtsschutz in Ehesachen (§ 2 1),

b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m) und/oder

¢) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n).

§ 28 Kompakt-Rechtsschutz flir Selbstandige
(1) Versicherungsschutz besteht

a) fur die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstdndige Tatigkeit des Versicherungs-
nehmers;

b) fur den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein
genannte Person auch im privaten Bereich und fur die Austbung
nichtselbstandiger Tatigkeiten.

(2) Mitversichert sind

a) der eheliche oder der im Versicherungsschein genannte nichteheli-
che Lebenspartner des Versicherungsnehmers oder der gemaR
Absatz 1 b) genannten Person,
die minderjahrigen Kinder,
c) die unverheirateten, volljdhrigen Kinder, jedoch langstens bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tatigkeit austben und hierfur ein leistungsbezogenes Ent-
gelt erhalten,
alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei VertragsabschluB oder wahrend der
Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zugelassenen
oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorubergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhangers,

e) die vom Versicherungsnehmer beschaftigten Personen in Aus-
Ubung ihrer beruflichen Tatigkeit flr den Versicherungsnehmer.

(3) Der Versicherungsschutz umfaBt:

Schadenersatz-Rechtsschutz

Arbeits-Rechtsschutz ,

Wohnungs- und Grundstucks-Rechtsschutz (§20),
fur im Versicherungsschein bezeichnete selbstgenutz-
te Grundstucke, Gebdude oder Gebdudeteile

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
fur den privaten Bereich, die Austbung nichtselbstan-
diger Tatigkeiten und im Zusammenhang mit der Ei-
genschaft als EigentUmer, Halter, Erwerber, Mieter
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande
sowie Anhangern

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (

Sozialgerichts-Rechtsschutz (

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (

(
(
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Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
Straf-Rechtsschutz
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht
(4) Der Wohnungs- und Grundstuicks-Rechtsschutz kann ausgeschlossen
werden.
(5)  Es besteht kein Rechtsschutz fur die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen als EigentUmer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines
Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Fuhren des Fahrzeuges nicht be-
rechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur fur diejenigen
versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis, von der
Nichtberechtigung zum Fuhren des Fahrzeuges oder von dem Fehlen der
Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine
Kenntnis hatten.
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a) Rechtsschutz in Ehesachen (§ 2 1),
b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m) und/oder
¢) Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n).

§ 29 Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht fur den Versicherungsnehmer in seiner
im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als

a) EigentUmer,

b) Vermieter,

¢) Verpachter,

d) Mieter,

e) Pachter,

f) Nutzungsberechtigter
von Grundstlcken, Gebduden oder Gebdudeteilen, die im Versicherungs-
schein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder
Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind eingeschlossen.

Standardklauseln

Klausel zu §§ 21 a, 23, 25 und 26 ARB 2000/1 -
Single-Rechtsschutz

(1) Abweichend vom jeweiligen Absatz 1 der genannten Vorschriften be-
steht bei entsprechender Vereinbarung kein Versicherungsschutz fur ei-
nen ehelichen oder nichtehelichen Lebenspartner des Versicherungsneh-
mers.

(2) Heiratet der Versicherungsnehmer, erweitert sich der Versicherungs-
schutz von diesem Zeitpunkt an auf den Ehepartner, wenn die Heirat dem

Klausel zu §§ 24, 24a und 28 ARB 2000/1 -
Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz kann auf den Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht geméaB § 2 d) ARB fur die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher
Interessen hinsichtlich der im Versicherungsschein genannten selbstandi-
gen Tatigkeit des Versicherungsnehmers ausgedehnt werden.
Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz fur die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen aus Versicherungsvertrdgen und aus dem Bereich des
Handelsvertreterrechtes.

§ 6 Absatz 2 ARB gilt nicht.

(2) Der Versicherungsschutz umfagt:

Wohnungs- und Grundsticks-Rechtsschutz (8§20
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e)
Klausel 1

Versicherer innerhalb von zwei Monaten angezeigt wird. Erfolgt die Anzei-
ge spater als zwei Monate nach der Heirat, beginnt der Versicherungs-
schutz fur den Ehepartner erst mit dem Eingang der Anzeige beim Versi-
cherer. Von dem Zeitpunkt der Mitversicherung an ist der im Tarif des Ver-
sicherers flr den jeweiligen Versicherungsschutz von Familien geltende
Beitrag zu zahlen.

Klausel 2

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
gemaB § 4 Absdtze 1 ¢), 2, 3 und 4 ARB, wenn dieser nach Ablauf von 3
Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit) innerhalb des versicherten
Zeitraumes eingetreten ist.

Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung.

10

ARAG ARB 2000/1 3.0 (08.01)



	Inhaltsverzeichnis
	1. Was ist Rechtsschutz?
	2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertrags- verhältnis zwischen Rechtsschutzversicherer und  Versicherten?
	1. Inhalt der Versicherung
	§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
	§ 2 Leistungsarten
	der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG
	3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?
	4. In welchen Formen wird der Rechtsschutz angeboten?
	Standardklauseln
	§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
	§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
	§ 5 Leistungsumfang
	2. Versicherungsverhältnis
	§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
	§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
	§ 9 Beitrag
	§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
	§ 9 a  Beitragsfreistellung
	§ 10  Beitragsanpassung
	§ 11  Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände
	§ 12  Wegfall des versicherten Interesses
	§ 13  Kündigung nach Rechtsschutzfall
	3. Rechtsschutzfall
	§ 17  Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls
	§ 14  Verjährung
	§ 15  Rechtsstellung mitversicherter Personen
	§ 16  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
	§ 18  Schiedsgutachten bei Ablehnung des Rechtsschutzes durch den Versicherer
	4. Formen des Versicherungsschutzes
	§ 21  Verkehrs-Rechtsschutz
	§ 19  Klagefrist
	§ 20  Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht
	§ 21 a Mehrfahrzeug-Rechtsschutz 
	§ 22  Fahrer-Rechtsschutz
	§ 23  Privat-Rechtsschutz für Selbständige
	§ 24  Firmen-Rechtsschutz. Vereins-Rechtsschutz 
	§ 24 a Rechtsschutz für das Kraftfahrzeuggewerbe und Fahrschulen
	§ 25  Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen
	§ 26  Individual-Rechtsschutz Privat, Beruf, Wohnen, Mobil
	§ 27  Landwirtschafts-Rechtsschutz
	§ 28 Kompakt-Rechtsschutz für Selbständige
	§ 29  Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz
	Klausel zu §§ 21 a, 23, 25 und 26 ARB 2001 - Klausel 1 Single-Rechtsschutz
	Klausel zu §§ 24, 24a und 28 ARB 2001 - Klausel 2 Firmen-Vertrags-Rechtsschutz


